
Personen nach Alter (5 Altersklassen) und Geschlecht für Liepen (Landkreis Ostvorpommern) und Neetzow
(Landkreis Ostvorpommern)

Auszählung aus dem bereinigten Registerbestand

Liepen (Landkreis
Ostvorpommern)

Neetzow (Landkreis
Ostvorpommern)

Insgesamt
Insgesamt 314 593
Männlich 158 313
Weiblich 156 280

Unter 18
Insgesamt 64 104
Männlich 34 57
Weiblich 30 47

18 - 29
Insgesamt 31 74
Männlich 9 36
Weiblich 22 38

30 - 49
Insgesamt 85 156
Männlich 42 (82)
Weiblich 43 74

50 - 64
Insgesamt 64 147
Männlich 38 (86)
Weiblich 26 61

65 und älter
Insgesamt 70 112
Männlich 35 52
Weiblich 35 60

 
 

Im Ausland tätige Angehörige der Bundeswehr, der Polizeibehörden und des Auswärtigen Dienstes sowie ihre dort ansässigen Familien
werden ausschließlich für die Ergebnisse der regionalen Einheit "Deutschland" berücksichtigt. Die Summe der Länderergebnisse ist
daher kleiner als das Bundesergebnis.
 

Die relativen Ergebnisse beziehen sich auf die jeweilige Teilgesamtheit des betrachteten Merkmals der jeweiligen regionalen Einheit. Die
relativen Werte wurden durch Division von Ergebnissen nach Durchführung der Geheimhaltung errechnet.

Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.
© Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2014
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Einführung 

Der Zensus 2011 ist eine Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Dabei werden – soweit möglich – 

bereits vorhandene Daten aus Verwaltungsregistern für statistische Zwecke genutzt. Eine Haushaltebefra-

gung auf Stichprobenbasis, eine Vollerhebung aller an Anschriften mit Sonderbereichen lebenden Personen 

(Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte) sowie eine postalische Befragung zu Gebäude- und Woh-

nungsdaten bei den Eigentümerinnen und Eigentümern oder Verwalterinnen und Verwaltern ergänzen und 

korrigieren die Informationen aus den Registern. Eine traditionelle Volkszählung inklusive einer Gebäude- 

und Wohnungszählung wurde in den alten Bundesländern letztmalig 1987, in der DDR letztmalig 1981 

durchgeführt. Eine Gebäude- und Wohnungszählung fand nach der Wiedervereinigung nur in den neuen 

Bundesländern im Jahr 1995 statt. 

Ziel des Zensus 2011 war zum einen die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen zum Stichtag 

9. Mai 2011. Zum anderen wurden wichtige Strukturinformationen erhoben, welche eine umfassende Daten-

grundlage bieten, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten. 

Die Zensusdatenbank präsentiert Ergebnisse des Zensus 2011 nach Abschluss der Datenaufbereitung. 

 

Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen des Zensus 2011 bilden 

• die Verordnung Europäische Gemeinschaft (EG) Nummer 763/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen, 

• das Zensusvorbereitungsgesetz (ZensVorbG 2011), 

• das Zensusgesetz 2011 (ZensG 2011), 

• die Stichprobenverordnung Zensusgesetz 2011 (StichprobenV), 

• sowie die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen zur Ausführung des ZensG 2011. 

Nach § 1 Abs. 1 ZensG 2011 führten die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder eine Bevölke-

rungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand zum 9. Mai 2011 (Berichtszeitpunkt) als Bun-

desstatistik durch. 

Gemäß § 1 Abs. 3 ZensG 2011 dient der Zensus unter anderem der Gewinnung von Grunddaten für das 

Gesamtsystem der amtlichen Statistik sowie von Strukturdaten über die Bevölkerung als Datengrundlage für 

vielfältige politische Entscheidungen. 

Die nachstehend veröffentlichten Ergebnisse wurden auf Basis folgender Register, Erhebungen und statisti-

scher Verfahren ermittelt: 

 

• Daten gemäß Übermittlung durch die Meldebehörden und durch oberste Bundesbehörden 

(§ 3 ZensG 2011), 

• Daten gemäß Übermittlung durch die Bundesagentur für Arbeit (§ 4 ZensG 2011), 

• Daten gemäß Übermittlung durch die nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz auskunftspflichtigen 

Stellen (§ 5 ZensG 2011), 

• Daten aus der Gebäude- und Wohnungszählung (§ 6 ZensG 2011), 

• Daten aus der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis (§ 7 ZensG 2011), 

• Daten aus der Erhebung an Anschriften mit Sonderbereichen (§ 8 ZensG 2011), 

• Daten aus der Zusammenführung der Datensätze und Haushaltegenerierung (§ 9 Abs. 3 ZensG 2011), 

• Daten aus der Mehrfachfalluntersuchung (§ 15 ZensG 2011), 

• Daten aus der Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten (§ 16 ZensG 2011). 
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Methode 

Beim Zensus 2011 kam in Deutschland erstmals ein neues registergestütztes Verfahren zum Einsatz. Dabei 

wurden bereits vorhandene Registerdaten verwendet und mit den Ergebnissen unterschiedlicher Befragun-

gen ergänzt und korrigiert. Zur Gewinnung von Angaben, die nicht aus Registern gewonnen werden konnten 

sowie zur Sicherung der Qualität der Ergebnisse, wurden bundesweit knapp zehn Prozent aller Personen im 

Rahmen der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis befragt. Dafür wurden nach einem mathematischen 

Zufallsverfahren Anschriften ausgewählt, an denen alle dort lebenden Personen befragt wurden. 

Da es in Deutschland zu Gebäude- und Wohnungsdaten keine flächendeckenden Register gibt, wurden die 

Angaben zu Gebäuden und Wohnungen durch eine postalische Befragung der Eigentümerinnen und Eigen-

tümer oder Verwalterinnen und Verwalter von Gebäuden und Wohnungen sowie bewohnten Unterkünften 

gewonnen. Die zum Stichtag 9. Mai 2011 als Vollerhebung durchgeführte Gebäude- und Wohnungszählung 

liefert Informationen zu Gebäuden mit Wohnraum sowie zu den darin befindlichen Wohnungen. Zu rein   

gewerblich genutzten Objekten werden keine Informationen angeboten. 

Durch das statistische Verfahren der Haushaltegenerierung stehen nicht nur die gesammelten Informationen 

zu Bevölkerung, Gebäuden und Wohnungen zur Verfügung, sondern zusätzlich auch Angaben zu Haus-

halts- und Familienstrukturen. Dabei wurden anschriftenweise Personen zu Haushalten zusammengefasst 

und den in der Gebäude- und Wohnungszählung erfassten Wohnungen zugeordnet. Die Haushaltegenerie-

rung bildet daher die Wohnhaushalte an einer Anschrift ab. Die Zahl der Haushalte kann von der Zahl der 

bewohnten Wohnungen abweichen, da ein Haushalt beispielsweise bei Umzügen vorübergehend mehrere 

Wohnungen nutzen kann. 

Für Gemeinden, die weniger als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner aufwiesen, gibt es aufgrund der 

rechtlichen Vorgaben und aus methodischen Gründen keine Auswertungen zu Migration, Bildung und Er-

werbstätigkeit. Für Gemeinden mit mindestens 10 000 Einwohnern sowie flächendeckend ab Kreis- bis zur 

Bundesebene können hingegen auch die Ergebnisse der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis ausge-

wiesen werden. Die Zuordnung der Gemeinden zu einer Gemeindegrößenklasse nach 

§ 2 Abs. 6 ZensG 2011 erfolgte anhand der amtlich fortgeschriebenen Bevölkerungszahl zum 

31. Dezember 2009 bzw. 1. Januar 2010. 

Die in der Zensusdatenbank veröffentlichten Ergebnisse zur Bevölkerung, Haushalten und Familien wurden 

wie folgt ermittelt: 

• Für Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner basieren die demografischen Er-

gebnisse und Ergebnisse zur Religion auf den Angaben aus den Melderegistern, korrigiert um die Ergeb-

nisse aus der Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten und der Mehrfachfallprüfung. Für Gemeinden 

mit mindestens 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner basieren die demografischen Ergebnisse auf den 

Angaben aus den Melderegistern, korrigiert um die Ergebnisse aus der Haushaltebefragung auf Stichpro-

benbasis und der Mehrfachfallprüfung. 

• In Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften (Sonderbereiche) wurde eine Vollerhebung durchgeführt, 

die ebenfalls zu einer Korrektur der ggf. abweichenden Angaben aus den Melderegistern führte. 

• Die Ergebnisse zu Haushalts- und Familienmerkmalen wurden im Rahmen der Haushaltegenerierung er-

mittelt. 

• Bei erwerbsstatistischen Auswertungen werden Auszählungen von Erwerbsregisterangaben mit Hoch-

rechnungen der Ergebnisse aus der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis kombiniert. 

• Die zu den Themenbereichen Religion (ausführlich), Migration und Bildung veröffentlichten Ergebnisse 

basieren auf der Hochrechnung der Stichprobenbefunde aus der Haushaltebefragung. 

Die hochgerechneten Ergebnisse werden auf volle zehn Personen gerundet ausgewiesen. Die in den Er-

gebnistabellen dargestellten Summenwerte werden stets auf Basis der nicht gerundeten Ausgangswerte 

ermittelt, weshalb diese von der Summe der ausgewiesenen Einzelwerte abweichen können. 
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Bei den hochgerechneten Zensusergebnissen aus der Haushaltsstichprobe werden die Ergebnisse mit zu 

geringen Besetzungszahlen nicht ausgewiesen, sondern durch einen Schrägstrich („/“) ersetzt. 

Bei allen Veröffentlichungen der amtlichen Statistik in Deutschland sind die Einzelangaben der Befragten 

grundsätzlich geheim zu halten (§ 16 Bundesstatistikgesetz). Bei allen Ergebnisbestandteilen aus Register-

auszählungen oder Vollerhebungen des Zensus 2011 erfolgt die Geheimhaltung durch das maschinelle, 

datenverändernde Verfahren SAFE (Verfahren zur sicheren Anonymisierung für Einzeldaten). Dieses Ver-

fahren stellt sicher, dass bereits vor Erstellung einer Ergebnistabelle kein Datensatz vorhanden ist, welcher 

Rückschlüsse auf Einzelfälle zulässt. 

Die Einwohnerzahl (Bevölkerung insgesamt) wird durch die statistische Geheimhaltung nicht verändert. Aus 

diesem Grund kann die Summe der Einzelergebnisse einer Tabelle von der Einwohnerzahl abweichen. 

Weiterführende methodische Informationen zum Zensusmodell und zur Geheimhaltung stehen unter 

www.zensus2011.de zur Verfügung. 

 

Optimierung des Berechnungsverfahrens für die Ausgangsdaten der 

Bevölkerungsfortschreibung aus dem Zensus 2011 

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben die Berechnung der aus dem Zensus 2011   

resultierenden Ausgangsdaten für die Bevölkerungsfortschreibung optimiert. Die durch den Zensus 2011 

ermittelten und bereits im Jahr 2013 veröffentlichten Einwohnerzahlen sind von der nunmehr vorgenomme-

nen Nachjustierung nicht betroffen und bleiben unverändert. 

Das Verfahren zur Hochrechnung von Ergebnissen aus der Haushaltebefragung im Zensus 2011 war auf 

eine präzise Ermittlung der Gesamteinwohnerzahl der Gemeinden ausgerichtet. 

Für Gemeinden mit 10 000 und mehr Einwohnern sind aus diesem Grund bei demografisch fein differenzier-

ten Zensusergebnissen – insbesondere in bestimmten Kombinationen von Altersstufe und Geschlecht – 

teilweise auffällige Ergebnisse zustande gekommen. 

Um nachteilige Konsequenzen für die laufende Bevölkerungsfortschreibung und die Berechnung demografi-

scher Maße wie Geburten- und Sterbeziffern, die auf diesen Angaben aufbauen, auszuschließen, wurde die 

Kohortenberechnung (Aggregate der fortschreibungsrelevanten demografischen Untergliederungen) opti-

miert, welche die Auffälligkeiten in den Bevölkerungsstrukturen bereinigt, die Einwohnerzahlen aber unver-

ändert lässt. 

 

Verwendete Symbolik 

Symbol Erläuterung 

- Nichts vorhanden1) 

/ Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug 

0 Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 

( ) 
Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert durch das Geheimhaltungsverfahren relativ stark 

verändert wurde 

. 
Keine Angabe, da der Zahlenwert geheim zu halten ist oder durch das Geheimhaltungsverfahren 

zu stark verändert wurde. 

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen 
 

                                                                 
1) Dies kann ggf. durch das angewendete Geheimhaltungsverfahren bedingt sein. 
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